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Förderprogramm „Photovoltaik in Kommunen“ - Solarenergie auf öffentlichen Gebäu-
den 
 
Anfrage Bündnis 90/Die Grünen, Ds.-Nr.: 23/0142 
______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung 
Gebäude- und Bewirtschaftungs-
ausschuss 

26.04.2023 öffentlich 

______________________________________________________________________ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Die aufgeführten Fragen beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: 
Gedenkt die Verwaltung das Programm zu nutzen und für Sankt Augustin Fördermittel zu 
beantragen?  
 
a. Wenn Ja, für welche Projekte käme eine Förderung in Frage? 
 
Antwort: 
Der Verwaltung ist die Fördermöglichkeit bekannt. In den Jahren 2023 und 2024 sind erheb-
liche Mittel im Haushalt beschlossen.  
 
Im ersten Zuge wird geprüft, ob und in welcher Form Photovoltaik auf den Gebäuden der 
Kernverwaltung errichtet werden kann. Diese Umsetzung soll dann zeitnah durchgeführt 
werden, so dass aktuell davon ausgegangen wird, die Maßnahmen im Förderzeitraum durch-
führen zu können. Sollten sich weitere Möglichkeiten anbieten, z.B. Schulen, wird versucht, 
diese Maßnahmen ebenfalls durchzuführen.  
 
Frage 2:  
Falls die Förderung jedoch nicht bewilligt wird: Wird die Stadt dennoch die Projekte umset-
zen? 
 
Antwort: 
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Die Überlegungen sind unabhängig von Zuschüssen beschlossen worden, so dass sie auch 
bei negativem Förderbescheid durchgeführt würden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Max Leitterstorf 
Bürgermeister 


